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BEDINGUNGEN [ IN ZUSAMMENHANG MIT DER UEBERGABE DER STADT BADEN
AN ZUERICH UND BERN IM 2 . VILLMERGERKRIEG]

"Das die Burgerschafft bej dem ihrigen unbekränckt verbleibt be j den bishero

gehabten freyheiten verblibe

Die statt Baden bei ihrer Religion urie bis dahin verbliben

Alein vor die guamison solle man das schützenhaus eingeben damit sie ihren

[neugl . ] gotzdienst haben Können - auch die Verena Capella vor die bader gest

in dem sommer Zu ihrer andacht gleich es inn orth so Zweyerley Religion ha¬

ben , seindt

Ein inventarium Von dem geschoss des schlosses [ Stein ] undt rrrunition - das



man dem standt Zürich ein Baus Zu Kauffen gebe , oder ein platz eines auffzu-

bauwen Zeigen Wolte

Ein Verzeichnus in die statt geflockte sacken so vill in wüssen

Solle der guarnison [ der V kath . Orte ] gestattet werden , mit allen Ehren aber

ohne stuckh auszuziehen

V. G. halten sie sich vor die Fourage undt gras wie dann dises alzeith ge¬

bräuchlich die fuohren mitt undt näbent der graffschafft Zu dem proviant Werd
orderen abzehohlen " .

- Blatt 315 v  und 316 r  leerAH 55 , 315 - 316
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